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Stellenangebot des BUND Saar 
Verstärken Sie unser Team! 
Zum 01. Juni 2026 suchen wir: 
 
Eine/n Naturschutzreferent/in (m/w/d) für unser Team in Teilzeit 
(19,5 Stunden/Woche) 
 
Sie möchten aktiv Umwelt und Naturschutz betreiben, darüber in-
formieren und wirklich etwas bewirken? 
Der BUND Saar sieht es seit jeher als seine Aufgabe an, Natur und 
Umwelt zu beschützen und wichtige nachhaltige Bildungsarbeit zu 
leisten. 
 
Daher suchen wir als Verstärkung für unser Team einen engagierten 
Menschen, der es sich zur Aufgabe macht, wichtige Aufklärungsar-
beit rund um das Thema Naturschutz zu leisten, Kinder und Jugend-
liche für Naturschutz zu begeistern und aktiv die Arbeit des BUND 
Saar mitzugestalten. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst die Durchführung und Organisation von Veranstaltun-
gen im Bereich Umweltpädagogik (BNE). Zusätzlich arbeitet der/die Mitarbeiter*in an 
inhaltlichen Projekten des BUND Saar mit wie z. B. das Wildkatzenprojekt. 
 
Ihre Aufgaben werden sein: 
Unter anderem: 

 KunterBUNDmobil und BNE 
o Organisation und Durchführung der BNE KunterBUND-Veranstaltungen 

Wasser-Marathon und Klimawandelmarathon 
 Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Bildungsträgern 
 Projektmitarbeit in BUND Projekten 
 Redaktions- und Autorenarbeit für verbandseigene Veröffentlichungen 

 Pressearbeit (Druck, Radio, Fernsehen) 
 Fachliche Unterstützung bei Stellungnahmen  
 Etc. 

Das bringen Sie mit: 
 Freude an einer sinnstiftenden und wichtigen Aufgabe in einem wertschätzen-

den Arbeitsumfeld; 

 sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; 

 Interesse am und fundierte Kenntnisse im Bereich Naturschutz; 

 Freude an der Arbeit mit Menschen;  

 einen professionellen Umgang mit der Presse; 
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 ein offenes und selbstbewusstes Auftreten sowie Überzeugungskraft  

 Belastbarkeit, Organisationstalent und persönliches Engagement; 

 einen universitären Abschluss im Bereich Biologie, Umweltwissenschaften oder 

einem vergleichbaren Studiengang oder entsprechende Erfahrungen 

 Zwingend erforderlich ist ein Führerschein Klasse B sowie die Bereitschaft das 

KunterBUNDmobil (3,5t Sprinter) zu fahren 

 

Stellenumfang, Befristung, Gehalt: 

 die Stelle als Naturschutzreferent*in ist auf 50% (Teilzeit) angelegt (19,5/Woche) 

 Befristung für 6 Monate 

 Gehaltsumfang: 1.700-1.850€ (bei 19,5h/Woche) 

Wir bieten: 
 flexible Arbeitszeiten; 

 ein Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit zu teilweise mobilem Arbeiten  

 ein Fahrzeug für die Außeneinsätze; 

 eine gute Anbindung an den ÖPNV  

 tolle Kollegen und Kolleginnen in einem eingespielten Team im Co-Working-Büro; 

 kurze Dienstwege; 

 Höherer Urlaubsanspruch als im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) vorgeschrieben;  

 


